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Der Vorsitzende 53919 Weilerswist, den 08.02.2013 
des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Gemeindeentwicklung 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Gemeindeentwicklung 
des Rates der Gemeinde Weilerswist 
 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern übersandt 
 
 

Einladung 13/13 
 

Hiermit lade ich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und 
Gemeindeentwicklung des Rates der Gemeinde Weilerswist zu einer Sitzung ein, die am 
 

Donnerstag, dem 21.02.2013, um 18:00 Uhr, 
 

im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29 stattfindet. 
 
 

Tagesordnung 
 

I.        Öffentlicher Teil 
 

 

TOP 1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 
 
TOP 2. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen 
 
TOP 3. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 4. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 5. Erdwärme für Weilerswist Süd 
 mündlicher Sachstandsbericht der DSK 
 A_37/2012 

 
TOP 6. Verkehrsaufkommen in Weilerswist Süd 
 A_31/2012 und 1. Ergänzung 
 
TOP 7. Planungen des 4. Bauabschnittes in Weilerswist Süd 
 A_32/2012 und 1. Ergänzung 

 
TOP 8. 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 "Weilerswist Süd" 

hier: Einleitung des Verfahrens 
 A_38/2012 und 1. Ergänzung 

 
TOP 9. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 10. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
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II. Nichtöffentlicher Teil 
 

TOP 11. Verkauf von Grundstücken in Weilerswist Süd - Mischgebietsfläche 1 
 DE_1/2013 

 
TOP 12. Verkauf eines Gewerbegrundstücks im Bereich des  Bebauungsplan Nr. 71 – 
  Bahnhofsumfeld - 
 V_3/2013 

 
TOP 13. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 14. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
Friedrich Schulte 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 
Bekanntmachung über die Zusammensetzung des Wahlausschusses 
 

Der Rat der Gemeinde Weilerswist hat in seiner Sitzung am 31.01.2013 gemäß § 2 Abs 3 
des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, 509, 1999 S. 70) zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2011 
(GV. NRW. S. 238)  nachstehende Beisitzer/-innen und Stellvertreter/-innen in den 
Wahlausschuss der Gemeinde Weilerswist gewählt: 

 
Beisitzer/-innen: 
        
Sahm, Mariette, (CDU) 
Thelen, Hans-Josef, (CDU) 
Oberrem, Heinz, (CDU) 
Nußbaum, Hans-Peter, (CDU) 
Ahmed, Gaby, (SPD) 
Mauel, Arnold, (SPD) 
Dürer, Joachim, (FDP) 
Kürten, Helene, (Bündnis90/Grüne) 
 

Stellvertreter/-innen 
 
Meyer-Tappeser, Sandra, (CDU) 
Kolb, Stefan, (CDU) 
Mahlberg, Fritz, (CDU) 
Burghof, Leo, (CDU) 
Frank, Ingrid, (SPD) 
Schmidt, Armin, (SPD) 
Schäfer, Hans Josef, (FDP) 
Lahn, Frank, (Bündnis90/Grüne) 
 
Vorsitzender des Wahlausschusses ist per Gesetz der Wahlleiter. 
 
Die Bekanntmachung ergeht gemäß § 6 Abs 1 Satz 2 der Kommunalwahlordnung im 
Lande Nordrhein-Westfalen (KwahlO). 
 
Weilerswist, den 05.02.2013 
 

Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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4. Nachtragssatzung vom 4.02.2013 zur Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für  
Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Weilerswist 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV NRW, S. 474), der § 1, 2, 4, 
6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13.12.2011 (GV NRW, S. 687), und der §§ 53 c, 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
16.3.2010 (GV NRW, 2010, S. 185ff.) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist in seiner 
Sitzung am  31.01.2013 die folgende 4. Nachtragssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Weilerswist vom 04.02.2011 wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde nach 
§§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 53 c LWG NRW Abwassergebühren 
(Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der 
Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 
 
§ 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. private Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) bezogen auf das Kalenderjahr hat der Gebührenpflichtige 
den Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß 
funktionierenden und geeichten Wasserzähler, der mit dem Leitungsnetz verplombt 
werden muss, zu führen und bis zum 15.1 des nachfolgenden Jahres der Gemeinde 
vorzulegen. Der Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem 
Anhang B Nr. 6.1 der Bundes-Eichordnung neu geeicht oder ersetzt werden. Der 
Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt 
dem Gebührenpflichtigen.  Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen 
zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. auf der Grundlage der durch die 
wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der 
statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der 
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
 
§ 4 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der 
Nachweis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine 
Kosten eingebaute, ordnungsgemäß funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu 
führen: 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen 
Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
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durchzuführen und der Gemeinde nachweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der 
Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  

  
Nr. 2: Wasserzähler 

 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf 
seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funktionierenden und geeichten 
Wasserzähler, der mit dem Leitungsnetz verplombt werden muss, zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 
der Bundes-Eichordnung neu geeicht oder ersetzt werden. Der Nachweis über die 
ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der 
Abzugsmengen nicht statt. 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 

 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der 
Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu 
führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen 
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht 
zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen 
müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem 
Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren 
Unterlagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten 
Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein 
spezielles Gutachtens bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis 
erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der 
Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die 
Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  

 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen 
Antrag bis zum 15.1. des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der 
Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung 
der Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.1. des nachfolgenden 
Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.    
                                                                  

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.01.2012 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  
            Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  
            dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
            Mangel ergibt. 
 
Weilerswist, den 4.02.2013 
 
Peter Schlösser 
Bürgermeister 
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Das Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 
Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul  

-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer) Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Kölner Str. 88  
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Vernich Arnold Mauel  

-Ortsbürgermeister- 
 

Zülpicher Str. 50 
53919 Weilerswist 
 

 
Ortschaft Metternich Auslegekasten  

 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 
Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs  

-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 
Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem 

-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Schweinemarkt 7 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Derkum-Hausweiler Bäckereiverkaufswagen Euskirchener Str. / 

Straßfelder Str. 
53919 Weilerswist 
 

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter http://www.weilerswist.de/ 
 
 


